ybbS an der Donau

die Stadt

Ansuchen um Grabungsbewilligung
im offentlichen Gut bzw. auf stadteigenen Liegenschaften

Antragsteller

Firmenname Zustandiger:
Stralle: PLZ, Ort:
Grabungsarbeiten

Auftraggeber/ Grabungsgrund:
Leitungstrager

Grabungsort
StraBe: PLZ, Ort:
Grundsticks-Nr.: KG:

Grabungsbereich

Fahrbahn (Ifm) 0,00 m Gehweg (Ifm) 0,00 m
Radweg (Ifm) 0,00 m Sonstige (Ifm) 0,00 m
Zeitpunkt Datum behordl. Anderung

Beginn der Aufgrabung

Fertigstellung der prov.
Wiederinstandsetzung

Zeitraum fiir die endgiiltige ML

Wiederinstandsetzung bis

Die Stadtgemeinde teilt der o. a. Firma mit, dass unter Einhaltung nachstehend angefiihrter Punkte,
aus straBenbautechnischer Sicht kein Einwand gegen die angefiihrten Grabungsarbeiten besteht.

Mit den Arbeiten darf erst nach Bewilligung durch die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau, sowie
nach Erwirkung der noch erforderlichen behérdlichen Bewilligungen (§90 StVO) begonnen werden.
Bei Gefahr im Verzug (Rohrbriiche u. dgl.) kann mit den Grabungsarbeiten sofort unter Beiziehung
der librigen Leitungstrager begonnen werden, jedoch ist spitestens am folgenden Werktag das
Ansuchen um Grabungsbewilligung vorzulegen.

1. Aus bautechnischen Griinden ist der gemaR ONORM B 2533 festgelegte horizontale lichte
Mindestabstand zu den einzelnen Leitungstragern einzuhalten. Eine Unterschreitung der in
den OVE-Vorschriften festgelegten Mindestabstanden wird nicht gestattet.

2. Vor Beginn der Arbeiten ist das Einvernehmen mit der Baudirektion der Stadtgemeinde Ybbs
an der Donau flr die genaue Trassierung (Hohenlage) der Einbauten herzustellen. Weiters
sind die anliegenden Grundstiickseigentliimer schriftlich oder telefonisch nachweislich eine
Woche im Vorhinein zu verstandigen
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Nachstehende Unternehmungen bestéatigen, dass der Bauwerber (iber bestehende Einbauten
in Kenntnis gesetzt wurde. Erforderliche Sicherungsmalnahmen wurden bekanntgeben.
Gegen die beantragte Aufgrabung besteht lage- und hohenmaRig kein Einwand:

Wasserwerk EV'.“ Techn.
Betrieb Strom
Kanal Fernwarme
StraBenbeleuchtung Post
E-Werk Wiister Kabelfernsehen

3. Die Wiederinstandsetzung nach den Grabungsarbeiten ist gemal} den Richtlinien u.
Vorschriften fiir den StraRenbau, RVS 13.01.43, einschldgige ONormen u. folgenden
Vorschreibungspunkten durchzufiihren:

3.1. Fir die Wiederherstellung gilt eine dreijahrige Gewahrleistungsfrist die mit dem
Zeitpunkt des Einlangens einer schriftlichen Fertigstellungsmeldung beginnt (E-Mail).
Zwei Monate vor Ablauf dieser dreijdhrigen Frist, wird der Nutzungsberechtigte durch
das Bauamt schriftlich aufgefordert um Endabnahme anzusuchen. Wird dies
verabsaumt, verlangert sich dieser Zeitraum bis zum Eintreffen einer entsprechenden
Meldung. Innerhalb dieser Gewahrleistungsfrist haftet der Gesuchsteller fiir alle
unmittelbar od. mittelbar durch seine Anlage u. durch die Auslibung seines
Nutzungsrechtes herbeigefiihrten Schaden sowie Anspriiche die Dritte wegen solcher
Schaden erheben. Mangel die im Zuge einer Abnahme festgestellt werden, sind
unverziglich durch den Nutzungsberechtigten zu beheben. Dieser hat weiters keinerlei
Anspruch auf Ersatz nicht schuldhafter Beschadigung od. Storung des Betriebes seiner
Anlage, die durch den StraBenverkehr od. Arbeiten des StraBenerhalters der Stadt bzw.
ihrer Beauftragten verursacht werden.

3.2. Die Kiinette ist in Lagen zu je 30 cm (im verdichteten Zustand) mit entsprechendem
Material zu verfillen u. mit geeignetem Gerat zu verdichten. Frostsicheres Material muss
im Gehsteigbereich in einer Mindestschichtstarke von 40cm u. im Fahrbahnbereich von
min. 80cm verwendet werden.
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. Nach der Verfiillung der Kiinette ist der tiber die tatsachliche Aushubbreite
hinaus ragende Asphaltrand beidseitig min. 20cm nachzuschneiden
. In Ausnahmefallen kann die Kiinette mit SSM verfillt werden. Dadurch wird

der oben genannte Punkt aufgehoben. Die Kiinettenrander sind
(abgebrochene Rander) geradlinig zu schneiden.

Im Fahrbahnbereich ist die Kiinette mit Bitukies AC trag niveaugleich zum Altbestand zu
asphaltieren. Nach einer entsprechenden Setzungszeit (Regelfall ca. 1 Jahr) ist die
gesamte Breite der Grabung abzufrdsen und die VerschleiBschichte maschinell auf
gereinigter u. mit Asphalthaftkleber vorgespritzter Flache aufzubringen. Der Zeitraum
zwischen Frasen u. Einbau des Belages soll nicht langer als zwei Tage dauern. Vor Beginn
der Frasarbeiten ist jedoch darauf zu achten, dass keine Schaden od. Setzung an
Pflasterungen (Leisten, Rinnsale, usw.) vorliegen. Sollte die Aufbringung des Feinbelages
nicht in der Zeit zw. Mai u. Mitte September moglich sein, sind diese Arbeiten im
Folgejahr in der o. a. Zeit durchzufiihren.

Werden Baugruben vor Hauseingdangen oder Hauseinfahrten errichtet, so sind diese
tragsicher zu Gberdecken, wenn dies zur Erreichung der Liegenschaft notwendig ist.

Die Asphaltierung von Gehsteigen u. Radwegen hat aus einer 6 cm starken
Bitukiesschicht AC trag 22 u. einer VerschleiRschichte 3 cm AC deck 0/8 zu bestehen. In
Fallen, wo die Breite der Kiinette groRer als 1/3 der Gesamtbreite des Gehsteiges ist, ist
die gesamte Gehsteigbreite zu entfernen u. wiederherzustellen.

Werden im Zuge der Grabungsarbeiten Randsteine, Rinnsale oder/und Flachenpflaster
abgetragen oder beschadigt, sind diese Bereiche nach Abschluss dieser Arbeiten
entsprechend wiederherzustellen. (Unterhéhlungen von Pflasterungen ist nicht zulassig)

Vorhandene StraBenbankette oder Griinstreifen sind nach Beendigung der Grabung in
den urspriinglichen Zustand zu versetzen. Sind die betroffenen Griinflachen mit Blumen,
Busch, Strauchwerk oder Baumen bepflanzt ist mit dem stadtischen Wirtschaftshof (Tel.:
07412/52612-460) vor Beginn der Grabung Kontakt bzgl. méglicher Umpflanzungen
aufzunehmen. Ist eine Umpflanzung nicht moglich sind die betroffenen Pflanzen zu
ersetzen.

Vorhandene Schachte, StraBenablaufe, Schieber u. dgl., sind jederzeit von
Aushubmaterial freizuhalten um den ungehinderten Abfluss von Niederschlagswasser
wahrend der gesamten Bauzeit (bis Belagsherstellung) zu gewahrleisten. Nach den
Asphaltierungsarbeiten sind die Schottertassen in Einstiegsschachten u. die
Laubfangkérbe in Einlaufschachten von Schmutz u. Asphaltriickstanden zu reinigen.

Flr das Aufstellen samtlichen AbsperrmaRnahmen u. Verkehrszeichen darf die
Oberflache in keinster Weise beschadigt werden. Andernfalls ist der entstandene
Schaden auf Kosten des Gesuchstellers entsprechend zu beheben. Dies gilt auch fir
samtliche Vermarkungen sowie Einrichtungen zur Regelung u. Sicherung des Verkehrs.
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3.10. Sofern bei der stattgefundenen Begehung nicht andere Vorschreibungen erlassen
werden, gelten die oben angefiihrten Punkte sinngemaR. Bei Uneinigkeit liegt die
Entscheidung bei der Stadtgemeinde Ybbs Abt. Bauamt. Kommt der Gesuchsteller den
Anordnungen des StraBenerhalters od. den Vorschreibungspunkten nicht nach, dann ist
die Stadtgemeinde berechtigt, nach erfolgter schriftlicher Verstandigung, notwendige
Arbeiten auf Kosten u. Gefahr des Ansuchenden zu beauftragen.

3.11. In der Zeit vom 1.12. bis 1.3. eines jeden Jahres sowie fiir die in den vorhergegangenen 3
Jahren neu hergestellten oder ausgebauten StraRenteile werden
Aufgrabungsbewilligungen nur in dringlichen, beriicksichtigungswiirden Ausnahmefallen
erteilt. Das Vorliegen eines derartigen Ausnahmefalles ist im Ansuchen besonders zu
begriinden.

3.12. Bei einem Lokalaugenschein vor Beginn der Arbeiten wurden keine / folgende Mingel
festgestellt:

3.13. Fiir die Einhaltung der Verpflichtungen gem. Punkt 3. dieser Vereinbarung haften
Auftraggeber und Nutzungsberechtigter solidarisch.

3.14. Skizze/Anmerkungen:

Mit der firmenmaBigen Fertigung nimmt der Bauwerber und der vom Bauwerber beauftragte
Bauflihrer die Aufgrabungsordnung der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau in der jeweils giiltigen
Fassung zustimmend zur Kenntnis und anerkennt diese flr verbindlich.

Datum: Datum: Datum:
Fur den Bauwerber: Fur den Bauflhrer: Fur die Gemeinde:

Seite4von4



	Zuständiger: 
	Leitungsträger: 
	Grabungsgrund: 
	KG: 
	Fahrbahn: 0,00 m
	Radweg: 0,00 m
	Gehweg: 0,00 m
	Sonstige: 0,00 m
	DatumBeginn der Aufgrabung: 
	DatumFertigstellung der prov Wiederinstandsetzung: 
	von: 
	bis: 
	behördl ÄnderungBeginn der Aufgrabung: 
	behördl ÄnderungFertigstellung der prov Wiederinstandsetzung: 
	behördl Änderungvon: 
	behördl Änderungbis: 
	Grundstücks-Nr: 
	Stempel UnterschriftWasserwerk: 
	Stempel UnterschriftKanal: 
	Stempel UnterschriftStraßenbeleuchtung: 
	Stempel UnterschriftEWerk Wüster: 
	Stempel UnterschriftEVN Techn Betrieb Strom: 
	Stempel UnterschriftFernwärme: 
	Stempel UnterschriftPost: 
	Stempel UnterschriftKabelfernsehen: 
	Für den Bauführer: 
	Für die Gemeinde: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Datum_3: 
	Für den Bauwerber: 
	Firmennname: 
	StraßeAntragsteller: 
	StraßeGrabungsort: 
	PLZ, Ort Antragsteller: 
	PLZ, Ort Grabung: 


